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REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESKANZLERAMT 
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r .., 

GZ 601.112/4-V/4/86 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 

1010 W i e  n 

L .J 

Sachbearbeiter 

Bernegger 
Klappe/Dw 

2 426 
Ihre GZivom 

Zu GZ IZ-80 0/15-III/6/86 
vom 2. Juli 1986 

Betrifft: Präferenzzollgesetz-Novelle 1986 

Zu dem mit oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf besteht grund

sätzlich kein Einwand aus der Sicht des Wirkungsbereiches des Ver

fassungsdienstes. 

Anzumerken ist lediglich, daß im Titel die Bezeichnung 1982 zu 

entfallen hätte, daß die Beigebung eines Kurztitels bei Novellen 

legistisch unzweckmäßig ist und daß es fraglich scheint, ob es 

sinnvoll ist, die neue Verordnungsermächtigung in Abs. 4 zwingend 

zu formulieren. In Z 2 wäre ein "aus" zu streichen. 

Unter einem ergehen 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme an das 

Präsidium des Nationalrates. 

Für 
der 

20. August 1986 
Für den Bundesminister: 

i.V. JABLONER 
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